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Martin Wolff ist einer der bedeutendsten Juristen, die an dieser
Universität geforscht und gelehrt haben. Seine Neigung und sein
einzigartiges Talent zur Lehre sind legendär.1 „Die grosse Sachen-
rechtsvorlesung im Auditorium Maximum … war ein Erlebnis –
etwa tausend Hörer, alle mäuschenstill, während der kleine Mann
mit der dünnen Stimme die Aufmerksamkeit von allen hatte“,
schrieb mir kürzlich Kurt Lipstein, einer der letzten lebenden Zeit-
zeugen.2 Und selbst im Audimax war nicht genug Platz für alle.

Wolffs Lehrbuch zum Sachenrecht galt über ein halbes Jahrhun-
dert lang als das führende Werk für Lehre und Praxis.3 Aber auch
im Handelsrecht, Familienrecht, in Rechtsvergleichung und In-
ternationalem Privatrecht galt Wolff als Autorität.

Vielen deutschen Juristen ist nicht bewusst, wie eng Wolffs Bio-
graphie und Werk mit England verflochten sind. Mein Vortrag
nimmt den 50. Todestag von Martin Wolff am 20. Juli diesen
Jahres zum Anlass, in einem ersten biographischen Teil diese
wenig erforschte englische Seite zu würdigen. Im zweiten Teil
möchte ich darlegen, wie Wolff mit seiner deutschen und rechts-
vergleichenden Expertise geholfen hat, das englische Recht wei-
terzuentwickeln. Im dritten Teil möchte ich in die Gegenwart
zurückkehren und schließlich einige Überlegungen dazu präsen-
tieren, was deutsche Juristen heutzutage vom englischen Recht
lernen können.

1 Biographie

1.1 Wolff in Deutschland

Martin Wolff stammt aus einer Berliner Kaufmannsfamilie. Sein
Geburtsjahr ist 1872.4 Seine Eltern erzogen ihn im jüdischen
Glauben. Er studierte Rechtswissenschaft an der Friedrich-Wil-
helms-Universität – so hieß damals die Humboldt-Universität –
und verbrachte zwischendrin je ein Semester an den Universitäten
Freiburg (SS 1891) und München (SS 1893).5 Er promovierte und
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habilitierte in Berlin über sachenrechtliche Themen.6 1903 wurde
er außerplanmäßiger Professor. Elf Jahre später erhielt Wolff sei-
nen ersten Lehrstuhl in Marburg; die lange Wartezeit war typisch
für Wissenschaftler jüdischer Konfession. 1918 wechselte er nach
Bonn,7 und 1921 kehrte er an seine Alma Mater zurück, um einen
Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Internationales
und ausländisches Privatrecht anzunehmen.8

Wolff war auf dem Höhepunkt seiner wissenschaftlichen Karri-
ere, als die Nationalsozialisten die Macht ergriffen. Aktivisten
der SA und des NS-Studentenbundes unterbrachen im Mai 1933
mehrfach lautstark seine Vorlesungen und bedrohten Studenten,
die daran teilnehmen wollten. Der Rektor, Eduard Kohlrausch,
schritt dagegen ein, und Wolff unterrichtete die nächsten zwei
Jahre lang weitgehend ungehindert und vor einem vollen Hör-
saal.9 Die Studenten hielten ihm die Treue. Die nationalsozialis-
tische Regierung, die zahlreiche von Wolffs Kollegen aus rassis-
tischen und politischen Gründen aus den Ämtern hatte entfernen
lassen, ließ den berühmten und zudem bekannt unpolitischen
Wolff vergleichsweise in Ruhe. Der Anstoß zu seiner Entlassung
kam von seiner eigenen Fakultät. Der im April 1935 ernannte, li-
nientreue Dekan Gleispach unternahm beim Ministerium einen
entsprechenden Vorstoß. Unter dem Vorwand einer Umstruktu-
rierung der Fakultät wurde Wolffs Lehrstuhl durch einen in anti-
ker Rechtsgeschichte ersetzt.10 Damit konnte Wolff rückwirkend
zum 30. Juni 1935 von seinen amtlichen Verpflichtungen ent-
bunden werden.11

Wie viele verfolgte Wissenschaftler entschloss Wolff sich zur
Emigration. Kontakte hatte er in viele Länder, aber Großbritan-
nien war die offensichtliche Wahl. Dafür sprach seine britische
Frau, Marguerite Wolff, und ihre gutsituierte Familie in London.
Ihr Bruder, Herbert F. Jolowicz, war zudem Professor für
Rechtswissenschaft am University College London. Wolff hatte
vielen seiner verfolgten Kollegen nicht nur all dies und sein in-
ternationales Renommee voraus, sondern war aus britischer
Sicht auch fachlich interessant. Für deutsche Sachenrechtler be-
stand zwar kein Bedarf in England, aber Wolff war ja auch
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rechtsvergleichender Handelsrechtler und Experte im Internatio-
nalen Privatrecht. Als Marguerite Wolff mit dem jüngeren Sohn
Viktor kurz nach Martin Wolffs Entlassung nach London zog,
um vor Ort ihrem Mann den Weg zu ebnen, ahnte wohl keiner,
dass es drei lange, bange Jahre dauern würde, bis Martin Wolff
schließlich an einer englischen Universität unterkommen würde.

1.2 Emigration nach England

Den meisten verfolgten Wissenschaftlern, die damals in das Ver-
einigte Königreich emigrierten, gelang dies mit Hilfe einer für
diesen Zweck 1933 in London gegründeten privaten Organisati-
on, der Society for the Protection of Science and Learning, kurz
SPSL. Auch Wolff suchte ihre Unterstützung. Ihre Archive bele-
gen zahlreiche Schwierigkeiten, die Wolff zu überwinden hatte.

Zunächst musste er eine britische Referenz besorgen. Herbert Jo-
lowicz schied wegen seiner engen Familienbande zu Wolff aus.
So reiste Marguerite Wolff nach Cambridge, um Harold Gutte-
ridge, Professor für Rechtsvergleichung, um ein Zeugnis zu bit-
ten. Gutteridge pries in seinem Gutachten die akademischen Ver-
dienste von Wolff, fügte aber die folgenden Worte an:

“He is a very great lawyer but his personality is somewhat
against him & would, in my opinion, debar him from a
teaching post in this country. I am just a little doubtful as
to his ability to fit in to the environment of an English res-
idential University … he would, in my view, be better suit-
ed to the circumstances existing in the University of Lon-
don than those which he would have to encounter
elsewhere.”12

Es mag sein, dass Gutteridge und möglicherweise sogar die
Wolffs dabei eine reine Forschungsstelle in London vor Augen
hatten. Jedenfalls war es unmöglich, mit diesem Gutachten eine
Stelle als Hochschullehrer zu bekommen. Schon Wolffs Alter –
im September 1935 wurde er 63 – war ein Problem. Auch die An-
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gabe Wolffs, er könne nicht gut englisch sprechen13 (seine Frau
war da optimistischer)14 war wenig hilfreich. Die SPSL unter-
nahm anfangs einen Versuch, für Wolff ein Research Fellowship
zu gewinnen. Doch ihre Aktivitäten erlahmten bald. Im Februar
1936 reiste Wolff in eigener Sache nach London und sprach bei
der SPSL vor. Dort wurde notiert, dass Wolff weiterhin seine
Pension erhielt und Zugang zu Bibliotheken hatte. Wir wissen
aus den Klemperer-Tagebüchern, dass beides damals noch ganz
normal war.15 Eine Laudatio auf Wolff, die im September 1935
in der Frankfurter Zeitung erschien, zeugte von seiner Bedeu-
tung, konnte aber auch so verstanden werden, dass er derzeit we-
niger zu fürchten hatte als viele andere verfolgte Wissenschaftler.

Gänzlich ohne Hilfe der SPSL und wohl durch Vermittlung von
Herbert Jolowicz wurde Wolff eingeladen, im Dezember 1936
am University College London einen Vortrag über “The Choice
of Law by the Parties in an International Contract” zu halten. Bei
dieser Gelegenheit sprach Wolff wiederum bei der SPSL vor.
Dort notierte man, dass er sein Ausreisevisum problemlos erhal-
ten hatte. Wir wissen wiederum aus den Klemperer-Tagebü-
chern, dass daran nichts Ungewöhnliches war. Auch Wolffs fa-
miliärer Rückhalt in London ließ sein Anliegen vielleicht
weniger dringlich erscheinen als das anderer verfolgter Wissen-
schaftler.

Mehr als alle diese Faktoren dürfte aber ein Vermerk in Wolffs
Akte erklären, warum die anfänglichen Bemühungen der SPSL
in Sachen Wolff so schnell einschliefen. Der Vermerk bezieht
sich auf ein Gespräch mit Fritz Demuth, Leiter der Notgemein-
schaft Deutscher Wissenschaftler im Ausland, die gerade nach
London und in das Büro der SPSL verlegt worden war. Er lautet:

“Demuth says Wolff spoke against the Jews two years be-
fore the Revolution – he is completely discredited in Ger-
many and outside among the refugees.”16

Demuths Behauptungen scheinen so gar nicht zu Wolff zu pas-
sen, der jeder politischen Äußerung so abhold war, dass nicht
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einmal seine engsten Mitarbeiter oder Familiengehörige wuss-
ten, wo er politisch stand.17 Wo viele andere konvertiert hatten,
stand er zu seinem Glauben, und hat sich dafür höchstwahr-
scheinlich berufliche Nachteile eingehandelt. Und die Behaup-
tung, Wolff sei unter den deutschen Exilanten völlig diskredi-
tiert, lässt sich nicht leicht mit den freundschaftlichen
Beziehungen vereinbaren, die Wolff mit Schicksalsgenossen vor
der Auswanderung,18 im Exil19 und nach Kriegsende gepflegt
hat.20 So oder so – diese Notiz kann erklären, warum Wolff in
Großbritannien nicht mit offenen Armen empfangen wurde. Die
SPSL unternahm danach wohl nichts mehr für ihn. Jedenfalls fin-
det sich für das ganze Jahr 1937 kein Eintrag zu Wolff in den Ak-
ten. Auch Wolffs erster Vorstoß über seinen Vortrag am Univer-
sity College London hatte dort offenbar nichts weiter bewirkt.

Wie genau es Wolff gelang, dass das All Souls College in Oxford
sich schließlich für ihn interessierte, habe ich nicht rekonstruie-
ren können. Wahrscheinlich war es den Kontakten von Wolff
oder Jolowicz zu verdanken, dass das All Souls College um die
Jahreswende 1937/38 ihm die Einladung für einen Vortrag ver-
schaffte, den er im Februar 1938 an der juristischen Fakultät der
Universität Oxford zum Thema “The Nature of Legal Persons”
hielt.21 Der Vortrag war ein großer Erfolg. Er wurde im angese-
henen Law Quarterly Review veröffentlicht.22 Und das All Souls
College entschied sich etwa im Juni 1938, Wolff ein Forschungs-
stipendium und ein eigenes Büro anzubieten.23 Es verwundert
nicht, dass Wolff dieses Angebot annahm. Überraschend ist aber,
dass es ihm gelang, sich diesen Wechsel von den deutschen Be-
hörden genehmigen zu lassen und damit die Weiterzahlung sei-
ner Pension auf ein deutsches Sperrkonto zu sichern.24 Es gab
wohl tatsächlich noch Mitte 1938 Personen in der Ministerialbü-
rokratie, die ihm wohlgesonnen waren.

1.3 Wolff in Oxford

Wolff trat sein Forschungsstipendium in Oxford im September
1938 an,25 in etwa zu seinem 66. Geburtstag. Die fünfzehn ver-
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bleibenden Jahre seines Lebens sollte dieses Arrangement mit
All Souls fortdauern. In mancher Hinsicht sah es so aus, als ob er
das große Los gezogen hätte. All Souls war damals und ist noch
heute eines der schönsten, reichsten und berühmtesten von den
Colleges, die zusammen die Universität Oxford ausmachen. Es
hat keine Studenten, nur Wissenschaftler in seinen Reihen. Be-
vor jetzt mancher im Publikum Wolff für sein Stipendium, sein
Büro und die Ruhe am All Souls beneidet, sollte ich auch auf die
widrigeren Umstände eingehen, unter denen Wolff dort seine Ar-
beit aufnahm.

Dazu zählt eine gewisse Feindseligkeit oder zumindest großes
Misstrauen, welches damals viele Briten nicht nur gegenüber
deutschen Emigranten hegten, sondern gegenüber allem Auslän-
dischen. Der jüngst verstorbene Lord Justice Michael Kerr, Sohn
des berühmten Schriftstellers Alfred Kerr, kam 1936 mit seiner
Familie nach England. Er meint, Ausländer habe man damals
wie Marsmenschen betrachtet.26 Wolffs Kollege im Oxforder
Exil, Fritz Pringsheim, bekam Ärger mit Nachbarn und der Poli-
zei, weil seine Kinder in der Wohnung deutsche Lieder sangen,
und das bei offenem Fenster.27

Auch finanziell ging es vielen Emigranten nicht gut. Vor 1933
war Wolff, vor allem dank der Hörergelder seiner zahlreichen
Studenten, der bestverdienende Lehrer seiner Fakultät gewe-
sen.28 Jetzt lebte er von einem bescheidenen Stipendium. In der
vorlesungsfreien Zeit wohnte er zwar einigermaßen komfortabel
in London mit seiner Frau und seinem Sohn Viktor im Dachge-
schoss des Hauses seiner Schwiegereltern. Ansonsten lebte er
aber alleine in Oxford in gelegentlich wechselnden, stets sehr be-
scheidenen Wohnungen, war dort anfangs vergleichsweise iso-
liert und lebte wohl ganz für seine Arbeit.29 Ein begnadeter und
leidenschaftlicher Lehrer wie Wolff musste den Verlust der Leh-
re als schmerzlich empfinden. Auch der soziale Abstieg vom
Berliner Professor zum Oxforder Stipendiaten war deutlich.
Wolff wurde nie Mitglied der Oxforder juristischen Fakultät oder
vom All Souls College; noch heute wäre das ein Stigma für einen
Wissenschaftler in Oxford. Doch Wolff hat sich, soweit mir be-
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kannt, nie im geringsten über seine Lebensverhältnisse oder
Gastgeber beschwert, insbesondere auch nicht gegenüber Fami-
lienangehörigen wie seinem Neffen Tony Jolowicz, inzwischen
selbst ein bekannter Rechtsvergleicher und Emeritus in Cam-
bridge.

Ein anderer war deutlicher mit seiner Kritik an der Behandlung
von Wolff in Oxford. Francis Mann hatte in Berlin bei Wolff pro-
moviert und war sein Assistent zu einer Zeit, als Mann noch auf
den Vornamen Fritz hörte.30 Wolff und Mann blieben auch im
englischen Exil in engem Kontakt. In seinen unveröffentlichten
Memoiren beklagt Mann unter anderem mit großer Verbitterung,
dass Wolff zur ewigen Schande der Universität Oxford dort nie
habe lehren dürfen.31 Darauf werde ich noch zurückkommen.

2 Wolffs Arbeit in Oxford

Wolff forschte und publizierte in Oxford, als könne ihm Alter
nichts anhaben. Er veröffentlichte zahlreiche Artikel, schrieb zu-
sammen mit P. Arminjon und B. Nolde einen dreibändigen
Traité de Droit Comparé32 und arbeitete mit seinem Schüler Lud-
wig Raiser an der zehnten Auflage des Lehrbuchs des Bürgerli-
chen Rechts von Enneccerus, Kipp und Wolff. Sein Lehrbuch
zum deutschen Internationalen Privatrecht erschien 1949 in einer
zweiten und posthum 1954 in einer dritten Auflage.33 Die wich-
tigste Arbeit von Wolff aus seiner Zeit in Oxford ist aber zwei-
fellos seine ausführliche Monographie zum englischen Private
International Law, die 1945 in der ersten und schon 1950 in einer
zweiten Auflage erschien. Im Folgenden möchte ich darlegen,
wie Wolff mit diesem Buch auf das englische Recht eingewirkt
hat.

Zunächst muss ich aber den Nichtjuristen unter den Anwesenden
erklären, was Internationales Privatrecht ist und wieso es davon
ein deutsches und ein englisches gibt. Das Internationale Privat-
recht enthält keine Regeln dazu, welche Rechte oder Pflichten je-
mand hat. Seine Aufgabe erschöpft sich darin, bei internationa-
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len Sachverhalten – zum Beispiel einem deutsch-englischen
Vertrag, oder einer deutsch-englischen Ehe – festzustellen, wel-
ches nationale Recht – also beispielsweise deutsches oder engli-
sches Recht – anzuwenden ist. Es ist ein Meta-Recht. Und jede
Rechtsordnung hat für dieses Meta-Recht eigene Regeln. So wie
es kein weltweit geltendes Privatrecht gibt, so gibt es auch kein
weltweit geltendes Internationales Privatrecht. Martin Wolff be-
gann deshalb seine hiesige Vorlesung mit den noch heute viel
verwendeten Worten „Das Internationale Privatrecht ist weder
international noch ein Privatrecht“.34

Trotzdem können menschliche Schicksale von diesem Meta-
Recht abhängen. Ein plastisches Beispiel dafür liefert ein engli-
scher Fall aus dem Jahre 1868, dem bei der Würdigung von
Wolffs Arbeit eine wichtige Rolle zukommt. Er wird, wie im
englischen Rechtsraum üblich, nach den Parteien benannt und
heißt Shaw v Gould.35

Ein Engländer namens Buxton hatte betrügerisch eine englische
16jährige namens Elizabeth Hickson überredet, ihn zu heiraten.
Das Paar lebte nie zusammen, und Buxton wurde für diesen Be-
trug zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Aber die Ehe konnte
nach englischem Recht nicht geschieden werden. Später wollte
Hickson einen englischen Juristen namens Shaw heiraten. Mit
viel Geld motivierte man den betrügerischen Buxton zur Mitar-
beit an folgendem Plan. Buxton nahm vorübergehend einen
schottischen Wohnsitz an. Damit konnte Hickson in Schottland
und somit auch nach dem liberaleren schottischen Recht erfolg-
reich auf Scheidung klagen. Shaw und Hickson heirateten, lebten
in Edinburgh und hatten dort drei Kinder.

Erst nach ihrem Tod stellte sich heraus, dass das Happy End
nicht ganz so glücklich war. Nach dem Testament eines engli-
schen Großonkels sollten ihn Hicksons eheliche Kinder beerben.
So mussten sich englische Gerichte mit der Frage befassen, ob
die Kinder ehelich waren. Nach schottischem Recht waren sie
das, aber das House of Lords befand – ohne eine klare Regel he-
rauszuarbeiten – dass nach englischem Recht die Ehe mit Buxton
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fortbestand, die Ehe mit Shaw deshalb unwirksam war, die Kin-
der somit nichtehelich waren und leer ausgehen mussten.

Wie viele Anwesende wissen werden, haben englische Gerichts-
entscheidungen Präjudizwirkung für nachfolgende gleiche Fälle,
und Entscheidungen des House of Lords konnten zu Wolffs Zei-
ten noch nicht “overruled”, also durch eine nachfolgende Ge-
richtsentscheidung für überholt erklärt werden. Shaw v Gould
war geltendes Recht, als Wolffs “Private International Law” er-
schien.

2.1 Britische Rezensionen

Das Buch wurde in England lebhaft besprochen. Alle Rezensen-
ten erkannten an, dass es eine bedeutende Lücke schloss. Was die-
ses Buch so einzigartig machte, war seine Suche nach Prinzipien
in einem Rechtsgebiet, in dem der führende englische Kommentar
keine weiteren Ambitionen hatte, als vorhandenes Fallrecht in ei-
nem systematischen Zusammenhang zu präsentieren.36 Besonders
gelobt wurde, dass das Buch englischen Autoren und Gerichten
mit unerreichter Autorität37,38 den Erfahrungsschatz kontinental-
europäischer Rechtssysteme erschloss.39 Halb bewundernd, halb
konsterniert stellten Rezensenten fest, dass Wolff sogar Probleme
erörterte, die englische Gerichte noch nie beschäftigt hatten.40 Ei-
ne Rezension listet etwa zwanzig solcher Probleme auf, darunter
so fundamentale wie die Fragen nach dem Recht, welches die per-
sönlichen Rechtsverhältnisse zwischen Eheleuten beherrscht,
oder Rechte und Pflichten von Eltern gegenüber ihren Kindern,
die Aufrechnung mit einer Gegenforderung oder das Verhältnis
zwischen Beweislast und materiellem Recht.41 Alles das war jetzt
bei Wolff nachzulesen – und sonst wohl in keinem anderen Lehr-
buch zum englischen Internationalen Privatrecht.

Auch Wolffs Darstellungen der Geschichte des Internationalen
Privatrechts42 und des Internationalen Vertragsrechts43 wurden in
den höchsten Tönen gelobt. Und auch die englische Rechtstermi-
nologie wurde nachhaltig bereichert. “The incidental question” –
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zu deutsch: Vorfrage – wird erstmals bei Wolff so bezeichnet;
wohl der gesamte anglophone Rechtsraum verwendet heute die-
sen Begriff. Das ist eher der Verdienst von Marguerite als von
Martin Wolff. Ein Rezensent merkte an, dass ihr “skill in render-
ing the author’s thoughts into precise, technical but eminently
readable language is a triumphant success”.44

Aber auch Kritik wurde laut. Mit Befremden wurde vermerkt,
dass Wolff nicht die in England übliche Unterteilung in Kapitel
gewählt hatte, sondern in kontinentaler Tradition das benutzte,
was ein Rezensent bezeichnete als ein „verwirrendes System von
Unterteilungen, eingeleitet von römischen oder arabischen Zah-
len oder Buchstaben“.45 Gewichtiger als diese Formalien waren
zwei gravierende Kritikpunkte, die ein Rezensent wie folgt zu-
sammenfasste: “Dr. Wolff is more at home in discussing un-
solved problems than in handling English case law.”46 So habe
Wolff an einigen Stellen englische Gerichtsentscheidungen
übersehen und damit Regeln postuliert, die mit existierenden
Präzedenzfällen nicht vereinbar waren.47 Zudem sei Wolff mit
der Präjudizwirkung englischer Gerichtsurteile nicht vertraut.
Insbesondere habe Wolff das House of Lords und sogar die In-
stanzgerichte aufgefordert, die erwähnte Entscheidung im Fall
Shaw v Gould zu hinterfragen48 – nach damaliger Vorstellung ge-
radezu ein Sakrileg.

Schließlich stellte man fest, dass Wolffs Buch für ein kleines Pu-
blikum bestimmt war. Für gewöhnliche Studenten sei es zu kom-
pliziert.49 Für die gewöhnliche Rechtspraxis zeige das Buch nicht
genügend Respekt vor dem Fallrecht. Es wandte sich also haupt-
sächlich an Wissenschaftler und gelegentlich an Praktiker, die
schwierige, noch nicht entschiedene Fragen zu lösen hatten.

Die Kritik am Buch lässt sich mit zwei Bemerkungen abschlie-
ßen. Sie zeigt zum einen, dass man Wolff als englischen Rechts-
wissenschaftler ernst nahm. In den Worten des Oxforder Rechts-
vergleichers Harry Lawson ausgedrückt: “reviewers disagreed
with him as though he were one of themselves and not an intruder
from abroad“.50 Zum anderen konnte man Wolffs mangelnden



13

Respekt vor dem Fallrecht auch als besondere Stärke des Buchs
verstehen. Ein Kritiker befand:

 “Dr. Wolff’s detection of sound principle is masterly to
the point of being almost uncanny. At the same time his in-
hibitions about disregarding decisions which run contrary
to principle, are less deep-rooted than those of his English
colleagues. It is for these reasons that his work may well
be destined to have an exceptionally enduring quality: and
it is for these reasons, that the present reviewer asserts, re-
spectfully but unhesitatingly, that it is one of the greatest
treatises on the conflict of laws that has been written in the
English language.”51

2.2 Einfluss auf die Lehre

Wie nachhaltig Wolffs Buch auf das englische Recht eingewirkt
hat, lässt sich nicht einfach feststellen. Wolff war einer von vie-
len deutschen und österreichischen Emigranten, die mit konti-
nentaleuropäischen Vorstellungen das anglo-amerikanische In-
ternationale Privatrecht beeinflussten. Darunter befanden sich
Kurt Lipstein, Francis Mann, Clive Schmitthoff, Otto Kahn-
Freund, Arthur Nussbaum, Ernst Rabel und Albert Ehrenzweig.
Die ersten drei in dieser Liste waren allerdings Berliner Studen-
ten von Wolff und dürften schon deshalb das Buch mit großer
Aufmerksamkeit gelesen haben. Unter den erwähnten britischen
Rezensenten befanden sich zudem mehrere der bedeutendsten
Kollisionsrechtler ihrer Zeit, nämlich John Morris, Peter Carter
und Kurt Lipstein.

Nachgewiesen ist der Einfluss, den Wolff auf das damals wie
heute zweitwichtigste Buch zum englischen Internationalen Pri-
vatrecht genommen hat. Im Vorwort zur dritten Auflage von
“Cheshire on Private International Law”, liest man:

“The literature … published in the last decade has materi-
ally lightened my labours. In particular, Dr. Martin Wolff
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has earned the gratitude of all those interested in the sub-
ject by the scholarly manner in which he has described the
relevant rules of the continental systems and has applied
his critical faculty to certain of the English doctrines.”52

Wolffs Einfluss blieb nicht auf den anglo-amerikanischen
Rechtskreis beschränkt. Die rechtsvergleichende Perspektive des
Buchs, die englischen Benutzern das Lesen zu erschweren
schien, machte es um so verständlicher für Kontinentaleuropäer.
Sein Buch schlug eine Brücke zwischen dem englischem Recht
und den kontinentalen Rechtsordnungen, und der Verkehr auf
dieser Brücke ging in beide Richtungen. Henri Batiffol, der wohl
bedeutendste französische Internationalprivatrechtler seiner
Zeit, nutzte seinen Vortrag vor der Haager Akademie für Völker-
recht unter anderem dazu, Wolffs Private International Law zu
besprechen. Er meinte, die einzigartige Qualität dieses Buchs be-
ruhe auf der gelebten Erfahrung des Autors mit Rechtsordnungen
auf beiden Seiten des Ärmelkanals. Gerhard Kegel, der Autor
des wohl einflussreichsten Lehrbuchs zum deutschen Internatio-
nalen Privatrecht in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
empfahl bis 1995 Wolffs Buch als erste Pflichtlektüre zum eng-
lischen Internationalen Privatrecht;53 man darf vermuten, dass
Kegel seinem eigenen Rat folgte. Hans Lewald, der großen Ein-
fluss auf das schweizerische, deutsche und französische Recht
hatte, bewunderte ebenfalls die besonderen rechtsvergleichen-
den Qualitäten von Wolffs Buch.54 Auch Werner Goldschmidt,
ein weiterer Berliner Schüler Wolffs und einer der bekanntesten
Internationalprivatrechtler der spanischsprachigen Welt, konsul-
tierte regelmäßig Wolffs Arbeit.55

3 Einfluss auf die Rechtspraxis

Was im englischen Recht wirklich zählt, ist natürlich nicht der
Einfluss auf die Wissenschaft. Ungleich mehr gilt die Rechtspra-
xis. In welchem Umfang Wolff auf die Rechtsprechung einwirken
konnte, lässt sich aus mehreren Gründen schwer bestimmen.
Während die deutsche höchstrichterliche Rechtsprechung gerne
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ausführlich auf Literatur verweist, sind englische Gerichte dabei
traditionell sehr zurückhaltend. Und zu Wolffs Zeiten galt noch
der eiserne Grundsatz, dass man lebende Autoren nicht erwähnen
durfte.56 Über den jeweiligen Einfluss der Wissenschaft auf die
Rechtspraxis muss das nicht viel sagen. Vor diesem Hintergrund
ist jedenfalls zu verstehen, dass ich nur zehn englische Urteile ge-
funden habe, in denen Martin Wolff ausdrücklich erwähnt wird.
Darunter befindet sich ein Urteil des House of Lords, in dem
Wolff zustimmend und als einzige wissenschaftliche Quelle für
eine bestimmte Ansicht zitiert wird57 – auch heute noch eine große
Ehre für einen englischen Rechtslehrer, die meinen Recherchen
zufolge selbst so bekannten Internationalprivatrechtlern wie Ro-
nald Graveson und Clive Schmitthoff nicht zuteil geworden ist.58

4 Shaw v Gould: eine kleine Fallstudie

An dieser Stelle kehre ich zum Fall Shaw v Gould zurück. Eliza-
beth Hicksons Kinder durften nicht erben. Sie mussten als
nichtehelich gelten, weil das House of Lords die schottische
Scheidung der ersten Ehe nicht anerkennen wollte. Die vom Ge-
richt nicht klar ausgesprochene Frage ist natürlich folgende:
Welches Recht soll die Frage beherrschen, ob Kinder ehelich
sind? Dazu bietet die Entscheidung in Shaw v Gould wenig
Grundsätzliches. Sie wurde überwiegend so verstanden,59 dass
sie ein negatives und einseitiges Kriterium aufstellt: Kinder kön-
nen nicht als ehelich betrachtet werden, wenn nach englischem
Recht die Heirat der Eltern nicht wirksam war.60

Wolff war nicht der erste, der Shaw v Gould kritisierte. 1938 be-
hauptete Cheshire in der zweiten Auflage seines Lehrbuchs, die
Ehelichkeit eines Kindes müsse nach dem Recht am Domizil, al-
so Wohnort, des Kindes zur Zeit seiner Geburt beurteilt werden.
In unserem Fall wäre das schottisches Recht. Cheshire zweifelte
nicht daran, dass die entgegenstehende Entscheidung in Shaw v
Gould geltendes Recht war, hoffte aber lakonisch, dass das Urteil
“will be regarded as confined to the actual facts of the case and
not as a binding expression of a comprehensive principle”.61
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Wolff verfeinerte diese Kritik in dreierlei Hinsicht. Als erstes
schlug er vor, die Frage der Ehelichkeit eines Kindes an das Do-
mizil des Vaters zur Zeit der Geburt anzuknüpfen. Damit ent-
fernte er eine Hintertür, über welche die Wirksamkeit der elterli-
chen Heirat doch in die Ehelichkeit des Kindes hätte
hineinregieren können. Denn nach damaligem Recht hatte eine
Ehefrau dasselbe Domizil wie ihr Ehemann. Deswegen hatte
Elizabeth Hickson nach englischem Recht bis zu ihrem Tod ein
englisches, nicht ein schottisches Domizil. Zweitens schlug
Wolff als allgemeines Erfordernis vor, dass die Eltern gutgläubig
ihre Ehe für wirksam gehalten haben müssen. Und drittens fand
er eine Lösung, wie er seine Vorschläge mit Shaw v Gould ver-
einbaren konnte, die deutlich präziser war als das, was Cheshire
zu bieten hatte. Wolff schlug vor:

“It is suggested that the authority of Shaw v. Gould is re-
stricted to those cases in which legitimacy is based on the
divorce decree of a foreign court lacking jurisdiction and
where the recognition of the remote consequences of the
decree by an English court would be particularly repugnant
to English principles of justice owing to the circumstances
in which the decree was obtained.”62

Damit hatte Wolff eine rationale Erklärung für eine problemati-
sche Gerichtsentscheidung gefunden, deren Anwendungsbereich
eingeschränkt und klar definiert. So soll man englisches Fallrecht
entwickeln. Nichts daran rechtfertigt die erwähnte Kritik, Wolffs
Behandlung von Shaw v Gould zeige, dass er mit der Bindungs-
wirkung englischer Gerichtsentscheidungen nicht vertraut sei.

Die dritte Auflage von Cheshires Lehrbuch erschien 1947.
Cheshire verweist ausführlich auf Wolff und folgt seinen ersten
zwei Vorschlägen. Ein Jahr später, 1948, entschied der englische
High Court einen Fall namens In re Bischoffsheim.63 Eine Eng-
länderin, die in New York lebte, hatte dort den Bruder ihres ver-
storbenen Ehemannes geheiratet. Nach englischem Recht durfte
damals eine Witwe nicht ihren Schwager heiraten, aber nach dem
Recht von New York war die Heirat wirksam. Auch hier ging es
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darum, ob ein Kind aus der zweiten Ehe als ehelich galt und so-
mit erben durfte. Richter Romer befand, die Ehelichkeit eines
Kindes sei grundsätzlich nach dem Recht zu beurteilen, das am
Domizil der Eltern zur Zeit der Geburt galt, also New Yorker
Recht. Unerheblich sei, ob die Eltern nach den Vorstellungen des
englischen Rechts wirksam verheiratet waren.64 Der Fall Shaw v
Gould betreffe eine bewusste Umgehung englischer Gerichtsbar-
keit und sei deshalb auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden.
Das alles entsprach weitgehend der Ansicht von Wolff und im
Wesentlichen auch der von Cheshire.

Der Rest ist Geschichte. Re Bischoffsheim gilt heute als Leiturteil
und Shaw v Gould als historische Fußnote, eine ungewöhnliche
Entscheidung in einem außergewöhnlichem Fall.65

Das Urteil in Re Bischoffsheim zitiert keine Literatur. Deswegen
wissen wir nicht, ob Wolff auf diese Entscheidung eingewirkt
hat, sei es durch sein eigenes Lehrbuch, oder indirekt durch das
von Cheshire. Zumindest aber bekam Wolff nur drei Jahre nach
Erscheinen seines Buchs in genau dem Punkt Recht, mit dem sei-
ne Kritiker Wolffs angebliche mangelnde Vertrautheit mit dem
englischen Präjudizienrecht hatten dokumentieren wollen.

5 Wolffs weiteres Leben in Oxford

Wolffs Wirken in Oxford war natürlich nicht auf seine Publika-
tionen beschränkt. Einige weitere Aspekte seiner Arbeit, aber
auch seiner Lebensumstände verdienen an dieser Stelle Erwäh-
nung.

5.1 Lehre und Rat

Francis Manns herbe Kritik daran, wie Wolff in Oxford behan-
delt wurde, hat in einem Punkt Recht. Wolffs Vortrag im Februar
1938, der ihm sein Stipendium sicherte, sollte die einzige Vorle-
sung bleiben, die er je in Oxford gehalten hat. Es gibt mehrere



18

mögliche Gründe dafür, dass dieser außergewöhnlich talentierte
Lehrer in Oxford keine weiteren Vorlesungen gab. Vielleicht hat
Oxford tatsächlich, wie Mann behauptet, Wolff vernachlässigt.66

Vielleicht hat Wolff sich anfangs in der englischen Sprache nicht
sicher genug gefühlt. Vielleicht fühlte er sich durch sein Stipen-
dium verpflichtet, seine ganze Arbeitskraft der Forschung zu
widmen. Und Mann wusste wohl auch nicht, dass Wolffs deut-
sche Rente von der Bedingung abhing, dass er im Ausland nicht
lehrte.67

Wolff hat aber dennoch die Lehre in Oxford bereichert. Er hat
Internationales Privatrecht und Römisches Recht unterrichtet,
vermutlich in so genannten tutorials, d.h. Einzel- oder Kleinst-
gruppenunterricht. Er nahm an rechtsvergleichenden Seminaren
teil.68 Er half zahlreichen Studierenden bei ihrer Forschung. Einer
der letzten davon war der deutsche Rechtsvergleicher Werner
Lorenz, der damals in Oxford unter Harry Lawson eine Vorarbeit
zu seiner späteren Habilitationsschrift anfertigte. Lorenz sagte
mir, Wolff habe ihm noch wenige Wochen vor seinem Tod wert-
volle Ratschläge gegeben.69 Und obwohl Wolff an der Fakultät
keinen offiziellen Status hatte, begutachtete er gelegentlich
Dissertationen70 und betreute eine Arbeit zum rechtsvergleichen-
den Internationalen Privatrecht.71

Wolff stand auch Kollegen mit Rat zur Seite. Norman Marsh, da-
mals Fellow des University College, Oxford, sollte auf Einla-
dung des British Council in Berlin während der Blockade einen
Vortrag über Menschenrechte halten. Marsh sagte mir, er habe
Wolff sein Manuskript zu lesen gegeben und es mit den aufmun-
ternden Worten zurückerhalten: “If anything is worth saying
about human rights, you said it.”72 Auch andere Autoren profi-
tierten von Wolff. Darunter befanden sich die Herausgeber von
Jenks’ Digest of English Civil Law, einem sehr ehrgeizigen Ver-
such, das englische Privatrecht in die Struktur des – damals ganz
modernen – Bürgerlichen Gesetzbuchs zu pressen. Auf Wolffs
Anraten verlagerten die Herausgeber der 4. Auflage viel Stoff
vom angeblichen Allgemeinen Teil des englischen Privatrechts
zurück ins Vertragsrecht.73 Dieser Rat zeigt Wolffs sicheres
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rechtsvergleichendes Gespür. Andere hätten vielleicht diesen
Transfer ihres Heimatrechts mit Stolz begrüßt. Wolff warnte da-
vor, weil er wusste, dass ein deutscher Allgemeiner Teil im Um-
feld des englischen Rechts nicht funktionieren konnte.

5.2 Soziales Umfeld und persönliche Eindrücke

So wurde Wolff in Oxford immer besser bekannt und geschätzt.74

Die erwähnte Einschätzung von Gutteridge, dass Wolff eine pro-
blematische Persönlichkeit und für das Leben in einer Universi-
tät wie Oxford oder Cambridge nicht geeignet sei, erwies sich als
geradezu spektakulär falsch. W. S. G. Adams, bis 1945 der War-
den vom All Souls College,75 schwärmte von Wolff in den höchs-
ten Tönen und unterstützte Wolffs Antrag auf die britische
Staatsbürgerschaft, die ihm 1947 gewährt wurde,76 mit den fol-
genden Worten:

“Dr. Wolff has personally won the regard and affection of
those who have been brought into touch with him and I
know of no case, in a considerable experience, where I
could more strongly support the application for naturalisa-
tion.”77

Barry Nicholas, damals ein junger Kollege aus Oxford, beschrieb
mir Wolff als “a delightfully humorous and unpretentious per-
son” und erzählte, dass Wolff ihm eine pantomimische Vorstel-
lung gab, wie ein typischer deutscher Professor einen Studenten
empfängt.78 Tony Jolowicz sagte mir, dass er bei jeder Begeg-
nung mit seinem Onkel unweigerlich etwas Neues lernte und
sein Onkel ihn ebenso unweigerlich zum Lachen brachte.79 Und
ein damals wohl sechs Jahre altes Kind, Harry Lawsons Tochter
Isabel, hat ein halbes Jahrhundert später ihre Begegnung mit
Wolff noch lebhaft im Gedächtnis. Er begrüßte sie zum Scherz
mit einem beidseitigen Händedruck über Kreuz und gab ihr das
Gefühl, dass er die Lawsons vor allem besucht hatte, um sich mit
ihr zu unterhalten.80
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5.3 Späte Würdigung

Erst spät wurde man sich auf beiden Seiten des Ärmelkanals be-
wusst, dass man diesen großen Gelehrten nicht immer so be-
handelt hatte, wie er es verdient hätte. Sein Heimatland, das ihn
vertrieben, und sein Gastland, das ihn nur zögerlich aufgenom-
men hatte, ließen ihm nun hohe Ehren zuteil werden. Zu seinem
80. Geburtstag im September 1952 präsentierten ihm Schüler,
Kollegen und Freunde eine Festschrift. Bei dieser Gelegenheit
überreichte ihm der damalige Außenminister und spätere Präsi-
dent der EWG-Kommission, Werner Hallstein, der bei Wolff ha-
bilitiert hatte, den höchsten Verdienstorden der Bundesrepub-
lik.81 Kurz darauf zeichnete ihn die Universität Oxford mit ihrer
höchsten wissenschaftlichen Ehrung aus, dem Doctor of Civil
Law.82 Trotz angeschlagener Gesundheit führte Wolff seine Ar-
beit fort; ganz zum Schluss, so Tony Jolowicz, hielt ihn der
schiere Wille zur Arbeit am Leben.83 So arbeitete Wolff an der
10. Überarbeitung seines Sachenrechts,84 vollendete den Traité
de Droit Comparé85 und schrieb die dritte Auflage von Das
internationale Privatrecht Deutschlands. Am 20. Juli 1953, zwei
Wochen nach Abschluss seines letzten großen Manuskripts,
starb Wolff in London.

6 Intermezzo

Was verbindet uns heute, ein halbes Jahrhundert später, mit Mar-
tin Wolff? Ich hoffe, man sieht mir nach, wenn ich mit einigen
persönlichen Bemerkungen anfange.

Der Anstoß für meine Forschung zu Wolff kam von außen und
zu einer Zeit, als mein heutiger Lehrstuhl noch gar nicht ausge-
schrieben war. Damals wohnte ich seit zehn Jahren im Norden
von London und lehrte an der Oxforder juristischen Fakultät. Ich
fand heraus, dass Wolff dieselbe Pendelstrecke gehabt hatte. Ich
fand heraus, dass von den mittlerweile fünf Universitäten, an de-
nen ich studiert oder unterrichtet habe, Wolff an vieren studiert
oder gelehrt und an der fünften einen Gastvortrag gehalten hatte.
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Ich fand heraus, dass ich in Oxford morgens beim Gang zum Bä-
cker jahrelang an einem Nachbarhaus vorbeigelaufen war, in
dem seinerzeit Wolff gewohnt hatte. Wissenschaftliche Genealo-
gien hatten mich nie besonders interessiert, aber jetzt fand ich
heraus, dass ich, über Hans Dölle und Hans Stoll vermittelt, ein
Schüler von Wolff in der dritten Generation bin. Und heute, fast
65 Jahre nachdem Wolff, von dieser Universität ausgestoßen,
sich auf den Weg nach Oxford machte, stehe ich hier als der ver-
mutlich erste Jurist, der seitdem – und unter viel erfreulicheren
Umständen – den umgekehrten Weg vom Oxforder Hochschul-
lehrer zu einem Lehrstuhl an der Humboldt-Universität gegan-
gen ist.

Die Humboldt-Universität von heute ist nicht die Friedrich-Wil-
helms-Universität von damals. Aber es gibt Verbindendes. Die
juristische Fakultät hatte seit 1920 wie keine andere zielstrebig
internationale Themen für Lehre und Forschung innovativ be-
setzt und war zweifelsohne die erste Adresse in Deutschland. Die
Nationalsozialisten vertrieben viele der Besten. Die Universität
sank auf ein gehobenes Mittelmaß zurück. Die juristische Fakul-
tät der heutigen Humboldt-Universität hat viel dafür getan, an die
einstige Größe anzuknüpfen, und setzt dabei in Lehre und For-
schung genauso bewusst auf internationale Themen. Die Gefahr,
die heute droht, ist qualitativ und quantitativ anders, aber den-
noch ganz beträchtlich. Die Finanzkrise Berlins hat eine schlim-
me Rotstiftpolitik ausgelöst. Ein Opfer ist der Lehrstuhl für
Deutsches, Europäisches und Internationales Privatrecht und
Rechtsvergleichung, der thematisch dem Lehrstuhl von Wolff
am nächsten kommt. Von der Haushaltssperre bedroht ist der re-
nommierte völkerrechtliche Lehrstuhl.

Aber auch viel Positives ist zu erwähnen, über das Martin Wolff
sich zweifelsohne gefreut hätte. Darunter zählt das breitgefächer-
te Angebot für juristische Fremdsprachenausbildung sowie ein
rege genutztes, umfangreiches Angebot von Studienaufenthalten
an ausländischen Partneruniversitäten. An dieser Stelle möchte
ich auch das Großbritannien-Zentrum erwähnen. Dass wir vor
Ort und unter einem Dach Experten zur britischen Kultur, Lite-



22

ratur, Geschichte, Wirtschaft und natürlich auch zum Recht
greifbar haben, die in Forschung und Lehre interdisziplinär zu-
sammenarbeiten, bietet eine Chance auch für die rechtsverglei-
chende Lehre und Forschung an der juristischen Fakultät. Umge-
kehrt kann das Großbritannien-Zentrum von einer verstärkten
Zusammenarbeit profitieren, beispielsweise über die Einbindung
juristischer Doktoranden in die interdisziplinäre Forschung am
Zentrum.

7 Was kann das deutsche Recht vom englischen lernen?

Wechselwirkungen zwischen englischem und deutschem Recht
sind mittlerweile fast selbstverständlich. Die Anzahl von
deutsch-englisch rechtsvergleichenden wissenschaftlichen Ar-
beiten ist kaum zu überblicken. Das neue deutsche Schuldrecht
hat, vermittelt über das UN-Kaufrecht und eine EG-Richtlinie,
viel vom englischen Vertragsrecht übernommen. Und eine Rei-
he britischer Richter, ihnen voran Lord Goff, Lord Hoffmann
und Lord Rodger, hat in den letzten zehn Jahren bei schwierigen
Fragen immer wieder auch die Erfahrung des deutschen Rechts
herangezogen.

Trotzdem gibt es noch viel voneinander zu lernen. Ich will heute
nur ein Thema herausgreifen, das auch an die Arbeit von Wolff
anknüpft. Es geht um die Rechtsprechung als Rechtsquelle.
Wolffs Arbeit erwies sich vor allem deshalb als so dauerhaft,
weil er die Rechtsprechung ernst nahm, aber gewisse, in der ers-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts in England verbreitete Übertrei-
bungen in der Ehrerbietung zurechtstutzte. Deutsche Juristen
neigen da, ganz umgekehrt, eher zur unterkühlten Untertreibung.
Ich möchte Sie davon überzeugen, dass das deutsche Recht vom
englischen lernen könnte, die Rechtsprechung als Rechtsquelle
ernster zu nehmen.

Deutsches Recht versteht sich seit den großen Kodifikationen als
Gesetzesrecht. Deutsche Juristen stehen oft fassungslos vor dem
englischen Konzept, das Recht aus einer Reihe von Gerichtsent-
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scheidungen zu entwickeln. Vielen deutschen Juristen ist nicht
bewusst, wie viel Richterrecht es im deutschen Recht gibt. Wer
nur das Grundgesetz kennt und nicht die Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts, weiß sehr wenig vom deutschen
Verfassungsrecht. Das englische Arbeitsrecht ist weitgehend ko-
difiziert, aber das deutsche ist überwiegend Fallrecht. Und über
das zwanzigste Jahrhundert hinweg haben Zivilgerichte am Bür-
gerlichen Gesetzbuch vorbei Rechtsinstitutionen entwickelt und
ausgestaltet, die natürlich reines Richterrecht darstellen.

Das ist für sich genommen nicht bedrohlich. Es erfordert aber,
dass man diese Rechtsquelle in ihrem Anwendungsbereich ge-
nauso ernst nimmt wie Gesetzesrecht. Und daran mangelt es oft.

Das fängt mit der Ausbildung an. In Oxford hatte ich immer wie-
der deutsche Studenten mit einem glänzenden Ersten Staatsexa-
men, die vermutlich mühelos die wesentlichsten der etwa fünfzig
Theorien zur Rechtsnatur der Lehre von der Geschäftsgrundlage
hätten wiedergeben können. Aber sie hatten kein einziges der Ur-
teile gelesen, mit denen deutsche Gerichte diese Lehre etabliert
haben. Um genau zu sein, haben viele von ihnen bei mir in Ox-
ford zum ersten Mal ein deutsches Urteil von vorne bis hinten
durchgelesen. Dabei zeigte sich, dass die deutschen Studieren-
den oft größere Mühe damit hatten, ein deutsches Urteil auf den
Punkt zu bringen, als ihre britischen Kommilitonen. Die hatten
zwar keine Vorkenntnisse zum deutschen Recht, aber wie man
Urteile liest, das hatten sie gelernt.

Wie man an der Universität lernt und lehrt, so forscht und publi-
ziert man auch. Deutschland ist wohl das einzige Land, in dem
manche Rechtswissenschaftler eine bestimmte Ansicht als herr-
schende Meinung darstellen, und dann in einer Fußnote beiläufig
erwähnen, dass das höchste Gericht des Landes von dieser herr-
schenden Meinung abweicht. Und wo herrscht diese Meinung?
Die Antwort findet man bei Heinrich Heine: „Wir aber besitzen
im Luftreich des Traums/Die Herrschaft unbestritten.“86 Die
Wissenschaft hat eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung
des Rechts, die in England oft unterschätzt wird, aber für das gel-
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tende Recht bleibt sie Sekundärquelle hinter Gesetz und Recht-
sprechung.

Dieselbe Verwechslung von Primär- und Sekundärquellen liegt
einem deutschen Phänomen zugrunde, dem man in England
höchst selten begegnet. Wissenschaftliche Arbeiten müssen sich
dem Anspruch stellen, die vorhandene Rechtsprechung und Lite-
ratur zu erfassen. Namentlich bei deutschen Dissertationen und
Habilitationsschriften fällt die Erfassung der Literatur nicht sel-
ten so gründlich aus, dass die Energie des Autors danach verpufft
ist. Die Rechtsprechung wird dann aus der Perspektive der aus-
gewerteten Literatur erschlossen. Dabei gilt manchem als Kava-
liersdelikt, wenn der Autor zitierte Gerichtsentscheidungen nicht
selbst gelesen hat. Nicht selten findet man in der deutschen Lite-
ratur Urteile zitiert, die bei Nachprüfung etwas völlig anderes,
manchmal sogar das genaue Gegenteil von dem behaupten, wo-
für sie angeführt werden. Das ist nicht weiter verwunderlich,
denn die Literatur, aus deren Perspektive der jeweilige Autor die
Rechtsprechung verarbeitet hat, hat sie möglicherweise auch nur
indirekt erschlossen. Dieser Prozess ähnelt dem beliebten Kin-
dergeburtstags-Spiel „Stille Post“. Entsprechend ist auch der Er-
kenntniswert.

Schon die Zitierweise verrät, dass Urteile nicht ganz ernst ge-
nommen werden. Natürlich will ich nicht, dass künftig deutsche
Gerichtsentscheidungen nach den Namen der Parteien zitiert
werden. Wünschenswert wäre aber, wenn dem Leser erspart
würde, fünf Gerichtsentscheidungen nachzuschlagen und dann
festzustellen, dass es sich immer um dieselbe handelt, die nur an
verschiedenen Stellen veröffentlicht wurde. Dazu müsste man
nur konsequent neben Gericht und Fundstelle auch das Datum
der Entscheidung angeben.

Aber auch die deutsche Rechtsprechung ist nicht unschuldig. Sie
nimmt sich selbst nicht immer ernst. Das ist vor allem dort be-
denklich, wo Gerichte ihr eigenes Recht schaffen und anwenden.
Ein englisches Gericht muss sich stets mit entschiedenen ver-
gleichbaren Fällen auseinandersetzen und überprüfen, ob die je-
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weiligen Entscheidungsgründe auf den vorliegenden Fall über-
tragbar sind. Deutsche Gerichte setzen sich weitaus weniger mit
den dazugehörigen Sachverhalten, Interessenslagen und rechtli-
chen Begründungen auseinander. Sie verschanzen sich gern hin-
ter der in eine nackte, abstrakte Formel geronnenen so genannten
„ständigen Rechtsprechung“.

Als Beispiel mag wiederum die Lehre von der Geschäftsgrund-
lage dienen, welche die Rechtsprechung am Bürgerlichen Ge-
setzbuch vorbei als geltendes Recht etabliert hat. Danach können
Gerichte einen nach dem Gesetz voll wirksamen Vertrag anpas-
sen oder aufheben, wenn dessen Geschäftsgrundlage entfallen
ist. Bei der Anwendung dieser Lehre beschränken die Gerichte
sich auf die gebetsmühlenartige Wiedergabe einer langen For-
mel, die da lautet:

„Die Geschäftsgrundlage eines Vertrages wird gebildet
durch den nicht zum Vertragsinhalt erhobenen, aber beim
Vertragsschluß zutage getretenen, dem Geschäftsgegner
erkennbaren und nicht von ihm beanstandeten Vorstellung
des einen Vertragsteils oder durch entsprechende gemein-
same Vorstellungen beider Vertragspartner, auf denen der
Geschäftswille aufbaut”.87

Gelegentlich wird gar nicht überprüft, ob diese Merkmale vorlie-
gen. Der Leser erfährt auch nicht, wo diese Formel herkommt.
Typischerweise verweist der Bundesgerichtshof für seine „stän-
dige Rechtsprechung“ auf die letzten zwei bis drei veröffentlich-
ten Urteile, in denen der jeweils erkennende Senat dieselbe For-
mel reproduziert hat. Denn diese Urteile hat das Gericht
tatsächlich präsent. Schlägt man diese Urteile nach, erhält man
einen Verweis auf die seinerzeit unmittelbar vorausgegangenen
zwei bis drei Urteile. Die hatte das Gericht damals präsent. Wer
sich so mühsam von Band zu Band zurückarbeitet, endet für die
Geschäftsgrundlage schließlich bei einem Urteil aus dem Jahre
1951, in dem der Bundesgerichtshof behauptet, es gebe eine ent-
sprechende gefestigte Rechtsprechung des Reichsgerichts, leider
ohne dieselbe zu belegen.88
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Das wäre auch schwer gefallen. Das Reichsgericht hat sich ab
1918 schnell darauf geeinigt, dass es in Verträge eingreifen darf,
aber nie auf die Voraussetzungen. Bis zum Schluss blieb sogar
die Grundlage unklar: ob über die Vorschriften zur Unmöglich-
keit, über den Grundsatz von Treu und Glauben, oder über die
vom BGB abgelehnte clausula rebus sic stantibus, oder offen
kraft Richterrechts. Die vom Bundesgerichtshof übernommene,
vom Rechtswissenschaftler Oertmann stammende Formel zur
Geschäftsgrundlage wird nur in einem einzigen Urteil von 1922
erwähnt.89 Die Rechtsprechung kümmerte sich einfach nicht um
sich selbst. Das ist die kurzgefasste Geschichte eines der mäch-
tigsten Instrumente des deutschen Richterrechts, ein Instrument,
dessen historisch belegbaren Miss- und Fehlgebrauch man nur
eindämmen kann, wenn man ihm in stetiger Weiterentwicklung
möglichst klare Konturen verleiht.

Dass mit der Schuldrechtsreform die Geschäftsgrundlage kodifi-
ziert wurde, beruhigt mich nicht. Von der Formel des Bundesge-
richtshofs findet man fast nichts im neuen § 313 BGB. Trotzdem
wird allgemein angenommen, dass sich inhaltlich nichts geän-
dert hat.90 Das legt nahe, dass entweder die alte Formel oder der
neue § 313 oder schlimmstenfalls beide beliebig sind und die
Rechtsprechung immer das macht, was sie im Einzelfall für rich-
tig hält.

Richterrecht, das lernen wir vom englischen Recht, ist nicht Bil-
ligkeitsrechtsprechung im Einzelfall, sondern eine behutsame,
schrittweise Ausbildung von praktikablen Rechtsgrundsätzen,
die nie aus den Augen verlieren darf, dass die im Einzelfall ge-
fällten Entscheidungen miteinander vereinbar sein müssen. Auch
Martin Wolff hatte unzweifelhaft Gespür dafür, Probleme mit si-
cherem Judiz praktikabel zu lösen,91 aber sein besonderes Talent
bestand darin, aus der Summe von Einzelfragen sauber, klar und
widerspruchsfrei allgemeinere Rechtsprinzipien herauszuschä-
len.92 Deshalb war die Kombination von Wolff und englischem
Recht besonders glücklich, und deshalb können wir von beiden
viel lernen.
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